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Allgemeine Informationen zur Wahl  
der Jugendschöffen und Jugendersatzschöffen 

 

 
(Rechtsstand: 02/2023) 

 
 
Wer kann in die Vorschlagslisten für die Wahl der Jugendschöffen und Jugendersatzschöffen 
aufgenommen werden? 
 

 Das Ehrenamt als Schöffe kann nur von Deutschen ausgeübt werden (§31 Gerichts-

verfassungsgesetz- GVG). Jedermann und Vereinigungen jeder Art können jeden, der diese 
Voraussetzungen erfüllt, zur Aufnahme in die Vorschlagsliste benennen; Selbstbenennungen 
sind zulässig.   

 Die vorgeschlagenen Personen sollen erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung 
erfahren sein (§ 35 Abs. 2 Satz 2 Jugendgerichtsgesetz JGG). 

 Der (Haupt-)Wohnsitz muss im Landkreis Stendal  bestehen.   
 

 
Wer darf gemäß § 32 GVG nicht zum Schöffenamt berufen werden? 
 

 Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht 
besitzen oder wegen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs 
Monaten verurteilt worden sind  

 Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der 
Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann 

 
 
Wer soll gemäß § 33 GVG aus persönlichen Gründen nicht zum Schöffenamt berufen werden? 
                                         

 Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
würden 

 Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode 
vollenden würden 

 Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht im Landkreis Stendal wohnen 

 Personen, die aus gesundheitlichen Gründen nicht für das Amt geeignet sind 

 Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache nicht für das Amt 
geeignet sind 

 Personen, die in Vermögensverfall geraten sind   
 
 
Wer soll gemäß § 34 GVG aus beruflichen Gründen nicht zum Schöffenamt berufen werden? 
 

 der Bundespräsident 

 Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung 

 Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können 

 Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte 

 gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs 
sowie hauptamtliche Bewährungs- und Gerichtshelfer 

 Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum 
gemeinsamen Leben verpflichtet sind 

 
 
Darüber hinaus sollen auch folgende Personen nicht zum Schöffenamt berufen werden  
(§ 44a Deutsches Richtergesetz DRiG):  
 

 Personen, die gegen die Grundsätze der Menschlichkeit oder der Rechtsstaatlichkeit verstoßen 
haben  
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 Personen, die wegen einer Tätigkeit als hauptamtliche oder inoffizielle Mitarbeiter des 
Staatssicherheitsdienstes der DDR im Sinne des § 6 Abs. 4 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes 
oder als diesen Mitarbeitern nach § 6 Abs. 5 des Stasi-Unterlagen-Gesetzes gleichgestellte 
Personen für das Amt eines ehrenamtlichen Richters nicht geeignet sind 

 
 
Wer darf gemäß § 35 GVG die Berufung zum Schöffenamt ablehnen? 
 

 Mitglieder des Bundestages, des Bundesrates, des Europäischen Parlaments, eines 
Landtages oder einer zweiten Kammer 

 Personen, die in zwei aufeinanderfolgenden Amtsperioden als ehrenamtliche Richter in der 
Strafrechtspflege tätig gewesen sind, sofern die letzte Amtsperiode zum Zeitpunkt der 
Aufstellung der Vorschlagsliste noch andauert 

 Personen, die in der vorhergehenden Amtsperiode die Verpflichtung eines ehrenamtlichen 
Richters in der Strafrechtspflege an mindestens 40 Tagen erfüllt haben oder bereits als 
ehrenamtliche Richter tätig sind 

 Ärzte, Zahnärzte, Krankenschwestern, Kinderkrankenschwestern, Krankenpfleger und 
Hebammen 

 Apothekenleiter, die keinen weiteren Apotheker beschäftigen 

 Personen, die glaubhaft machen, dass ihnen die unmittelbare persönliche Fürsorge für ihre 
Familie die Ausübung des Amtes in besonderem Maße erschwert 

 Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Ende der Amtsperiode 
vollendet haben würden 

 Personen, die glaubhaft machen, dass die Ausübung des Amtes für sie oder einen Dritten 
wegen Gefährdung oder erheblicher Beeinträchtigung einer ausreichenden wirtschaftlichen 
Lebensgrundlage eine besondere Härte bedeutet. 

 
 

Informationen zum Verfahren 
 

 Der Jugendhilfeausschuss des Landkreises Stendal muss  die Vorschlagslisten bis 
01.06.2023 aufstellen/beschließen. 

 Anschließend werden die Listen nach vorheriger öffentlicher Bekanntgabe eine Woche lang 
zu jedermanns Einsicht im Jugendamt ausgelegt. Hier bestehen Einspruchsmöglichkeiten. 

 Danach werden die Vorschlagslisten bis spätestens 15.07.2023 an das Amtsgericht Stendal 
weitergeleitet. 

 In der zweiten Jahreshälfte 2023 wählt dann der sogenannte Schöffenwahlausschuss beim 
Amtsgericht Stendal die notwendige Anzahl von Haupt- und Ersatzschöffen aus der jeweiligen 
Vorschlagsliste. Die Schöffen werden anschließend berufen. 

 
 
 Wichtige Hinweise 
 

 Das Formular „Personendaten“ einschließlich der Anlage „MfS-Erklärung“ muss ausgefüllt und 
an die aufgeführte Adresse geschickt werden. 

 Gewünscht ist eine kurze Darstellung, aus der erkennbar ist, dass der 
Bewerber/Vorgeschlagene erzieherisch befähigt und in der Jugenderziehung erfahren ist. 

 In den Vorschlagslisten selbst erscheinen nur die gesetzlich vorgeschriebenen 
Personenangaben (Geburts-, Familien- und Vornamen, Geburtsjahr und -ort, Wohnanschrift,  
Beruf) sowie Angaben zur Staatsangehörigkeit als Voraussetzung für das Schöffenamt.  

 Alle weiteren Daten werden vertraulich behandelt und der Öffentlichkeit nicht zugänglich 
gemacht. Zusammen mit den Vorschlagslisten werden die Formulare nur an das Amtsgericht 
Stendal weitergeleitet. 

 Für Rückfragen und weitere Informationen steht zu den üblichen Ansprechzeiten des 
Landkreises Stendal folgende Telefonnummer zur Verfügung: 03931 60-7077   

 Alternativ können Sie Fragen auch an die Email-Adresse jugendamt@landkreis-stendal.de 
schicken. Bitte verwenden Sie bitte dazu in der Betreffzeile das Wort „Jugendschöffen“. 
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